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Ethikberatung im
Gesundheitswesen
Ein Handlungsfeld für gesundheitsbezogene Soziale Arbeit!

Johannes Petereit

Die Auseinandersetzung mit (medizin-)ethischen Fragestellungen im Gesund-
heitswesen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Fortschritte in Medizin und 
Technik ermöglichen stetig neue und komplexere Behandlungsmöglichkeiten. 
Parallel zu dieser Entwicklung ist in unserer Gesellschaft eine Pluralisierung von 
Werten, Normen und Lebensentwürfen festzustellen. Patient*innen, Zugehörige 
und das Behandlungsteam sind in ihren Bewertungs- und Entscheidungsprozes-
sen enorm gefordert, mitunter überfordert, das Richtige und Gute zu erkennen 
und zu tun. Hier setzt Ethikberatung im Gesundheitswesen mit ihren verschiede-
nen Unterstützungsmöglichkeiten an. Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit mit 
ihrer berufsethischen, handlungstheoretischen und handlungspraktischen Fundie-
rung ist geradezu prädestiniert für eine qualifizierte Ethikberatung, hat diesem 
Handlungsfeld trotz hoher Praxisrelevanz und offensichtlicher Zuständigkeit als 
Disziplin und Profession jedoch bisher wenig Beachtung geschenkt.

Ausgehend von der moralischen 
Fragestellung, was richtiges und 

gutes Handeln ausmacht, soll Ethik die 
Refl exion moralischer und normati-
ver Grundlagen unseres Zusammen-
lebens ermöglichen und fördern (vgl. 
Lob-Hüdepohl 2017, S. 259). Ethikbera-
tung im Gesundheitswesen vermittelt 
handlungsrelevante Informationen, 
bietet Orientierung und leistet konkre-
te Hilfestellungen in der Auseinander-
setzung mit moralisch schwierigen bis 
konfl ikthaften Situationen in Institutio-
nen des Gesundheits- und Sozialwe-
sens (vgl. May 2012, S. 67 f.; Neitzke 
2016, S. 23). Insbesondere im Kranken-
haussektor, aber auch in Einrichtungen 
der Alten- und Behindertenhilfe haben 
sich in den vergangenen zwei Jahr-
zehnten unterschiedliche Formen und 
Modelle der Ethikberatung in Deutsch-
land herausgebildet. Vor allem die 
1986 gegründete Akademie für Ethik 
in der Medizin (AEM) als Fachgesell-
schaft trieb die Standardisierung und 
Professionalisierung der Ethikbera-
tung in Deutschland entscheidend 
voran (vgl. AEM 2010; AEM 2019). Zu 
den institutionalisierten Formen der 

Ethikberatung zählen vor allem das 
Klinische Ethikkomitee (KEK) und die 
Ethik-Fallberatung.

Inhaltlich-methodisch wird Ethik-
beratung auf der Grundlage eines 
Experten-, Delegations-, Konsil- und/
oder Prozessmodells realisiert und be-
ruht auf Freiwilligkeit (vgl. May 2012, 
S. 70). Abbildung 1 verdeutlicht den 
Grad an Transparenz und unmittelba-
rer Interaktion innerhalb der einzelnen 
Beratungsmodelle. Während das Ex-
pertenmodell die Auseinandersetzung 
mit der eingebrachten moralischen 
Fragestellung innerhalb des KEK ohne 
Einbeziehung der ratsuchenden Per-
son vorsieht, diskutiert das KEK im 
Rahmen des Delegationsmodells die 
moralische Fragestellung mit einer 
Vertretungsperson des anfragenden 
Bereichs. Wenn der anfragende Be-
reich durch eine vom KEK beauftrag-
ten Einzelperson vor Ort beraten und 
unterstützt wird, handelt es sich um 
das Konsilmodell (ebd.). Das Prozess-
modell zeichnet sich durch ein hohes 
Maß an Transparenz, unmittelbarer In-
teraktion und durch mehrperspektivi-

sche Lösungsorientierung aus, weil in 
der Regel mehrere Personen des KEK 
gemeinsam mit dem anfragenden Be-
reich den gesamten Beratungsprozess 
durchführen (ebd.).

Zu einem bekannten und ausdiffe-
renzierten Instrument der Ethikbera-

Abbildung 1: Modelle der Ethikberatung 

im Gesundheitswesen (Quelle: May 2012, S. 70)

 kaum bis keine Transparenz kaum bis keine Transparenz
 kaum Interaktion mit  kaum Interaktion mit 
 anfragendem Bereich anfragendem Bereich

 geringe Transparenz geringe Transparenz
 mittelbare Interaktion mit mittelbare Interaktion mit
 anfragendem Bereich anfragendem Bereich

 Transparenz gewährleistet Transparenz gewährleistet
 unmittelbare Interaktion mit unmittelbare Interaktion mit
 anfragendem Bereich anfragendem Bereich

 hohes Maß an Transparenz hohes Maß an Transparenz
 unmittelbare Interaktion  unmittelbare Interaktion innerhalbinnerhalb 
 des anfragenden Bereiches des anfragenden Bereiches
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Abbildung 2: Ablauf einer ethischen Fallbesprechung in Anlehnung an das Nimwegener Modell  

(Quelle: Steinkamp 2017, S. 4)

tung im Gesundheitswesen zählt die 
Ethik-Fallberatung als „Sortierhilfe für 
die vielfältigen und oft divergieren-
den Einschätzungen, Bewertungen, 
Haltungen und Präferenzen der an 
der Behandlung Beteiligten“ (Neitzke 
2016, S. 26). 

Die Anlässe für eine Ethik-Fallbera-
tung können sehr unterschiedlich sein: 
fragliche Übereinstimmung der in ei-
ner Patient*innenverfügung beschrie -
benen Situation mit dem aktuellen 
Behandlungskontext, Sterbewünsche 
von Patient*innen oder freiheitsein-
schränkende Maßnahmen. Im Rahmen 
eines strukturierten und moderierten 
Gespräches sollen unterschiedliche 
Perspektiven der Beteiligten zu einer 
konkreten (medizin-ethischen Prob-
lemlage mit dem Ziel analysiert und 
refl ektiert werden, einen begründeten 
Beitrag zur Entscheidungsfi ndung im 
Sinne einer „Annäherung an gutes 
Handeln im entsprechenden Kon-
text“ (Steinkamp 2017, S. 5) zu leis-
ten. Dieser kommunikativ-refl exive 
Entscheidungsfi n dungs prozess ersetzt 
am Ende allerdings nicht die ärztliche 
Entscheidungsverantwortung (vgl. 
Neitzke 2016, S. 31).

Die prinzipienorientierte Falldiskus-
sion nach Marckmann und Mayer und 
die Nimwegener Methode nach Stein-
kamp und Gordijn gehören zu den am 
häufi gsten angewandten Modellen 
der Ethik-Fallberatung (vgl. Stets 2021, 
S. 22). Wie fast alle Gesprächsleitfä-
den fußen auch diese beiden Ansätze 
auf den vier von Beauchamp und Chil-
dress (2013) beschriebenen biomedi-

zinischen Prinzi pien Respekt vor der 
Patient*innenautonomie, Schadens-
vermeidung, Für   sorge und Gerech-
tigkeit, welche die medizin-ethische 
Debatte in den letzten Jahrzehnten 
maßgeblich beeinfl usst haben (vgl. 
Marckmann 2000, S. 74). Abbildung 
2 zeigt einen idealtypischen Ablauf 
einer Ethik-Fallberatung.

Neben der Auseinandersetzung mit 
konkreten individualethischen Prob-
lemlagen gehört zum Handlungsfeld 
Ethikberatung auch die Entwicklung 
von Entscheidungs- und Interpreta-
tionshilfen (Ethik-Leitlinien) sowie die 
Verbreitung praxisrelevanter medizin- 
und pfl egeethischer Wissensbestände 
durch Ethik-Fortbildungen (vgl. May 
2012, S. 66–69; Neitzke 2016, S. 25 f.). 

Von einer qualifi zierten und nachhal-
tig institutionalisierten Ethikberatung 
profi tieren nicht nur die Adressat*in-
nen der Ethikberatung, sondern auch 
die Mitarbeiter*innen in der Institution 
sowie die Institution selbst. Ethikbera-
tung trägt nicht nur zur Entlastung bei 
allen Beteiligten bei, sondern kann 
zur Erhöhung der Mitarbeiter*innen-
zufriedenheit durch Förderung der 
Team- und Gesprächskultur innerhalb 
interprofessioneller Handlungszusam-
menhänge führen, die letztlich den 
Patient*innen wieder zugute kommt 
(vgl. Neitzke 2016, S. 31; Steinkamp 
2017, S. 17). Insgesamt leistet Ethikbe-
ratung einen bedeutsamen „Beitrag 
zur Verbesserung der Versorgungs-
qualität in Einrichtungen des Gesund-
heitswesens“ (May 2012, S. 73).

Anforderungen und Merkmale 
qualifi zierter Ethikberatung
Im „Curriculum Ethikberatung im 
Gesundheitswesen“ der AEM (2019) 
werden neben formalen Aspekten der 
Ausbildung inhaltlich-methodische An-
forderungen an Ethikberater*innen auf 
drei Kompetenzstufen beschrieben, die 
seit 2014 eine freiwillige Zertifi zierung 
durch die AEM ermöglichen:

n K1: Ethikberater*in im
Gesundheitswesen

n K2: Koordinator*in für Ethik-
beratung im Gesundheitswesen

n K3: Trainer*in für Ethikberatung
im Gesundheitswesen

Für die Kompetenzstufe K1 sind im 
Curriculum kompetenzbasierte Lern-
ziele defi niert. Formal gliedert sich 
die Ausbildung in einen Grundkurs 
(30 Lehreinheiten) und einen Mo-
derationskurs (15 Lehreinheiten), an 
die eine begleitete Praxisphase an-
schließt. Zentrales Ziel der K1-Ausbil-
dung ist die eigenständige und eigen-
verantwortliche Durchführung von 
Ethik-Fallberatungen, wohingegen die 
K2-Ausbildung zur Wahrnehmung 
von Leitungsaufgaben im Handlungs-
feld Ethikberatung befähigen soll. 

Die Kompetenzstufe K3 ermöglicht 
die Qualifi zierung zur/zum Trainer*in 
für Ethikberatung im Gesundheits-
wesen. Ethikberater*innen der Kom-
petenzstufe K1 verfügen über grund-
legendes Wissen und Können in den 
Bereichen Ethik, Organisation, Bera-
tung und Moderation von Ethik-Fall-
beratungen.
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Neitzke (vgl. 2016, S. 27) weist da-
rauf hin, dass in einer Ethik-Fallbe-
ratung je nach Einzelfall nicht nur 
Moderationskompetenz im Sinne von 
Prozessverantwortung, sondern auch 
Beratungskompetenz im Sinne gleich-
berechtigter Ergebnisverantwortung 
gefragt sein könnte und empfi ehlt da-
her, dass an einer Ethik-Fallberatung 
möglichst drei Ethikberater*innen 
teilnehmen sollten, um die Aufga-
ben der neutralen Gesprächsleitung, 
konstruktiven Diskussionsteilnahme 
und hinreichenden Protokollierung 
arbeitsteilig wahrnehmen zu können. 
Stets (2021) spricht sich aufgrund 
nicht immer eindeutiger und viel-
schichtiger moralischer Problemlagen 
in Behandlungskontexten für einen 
niedrigschwelligen Zugang bei der In-
anspruchnahme einer Ethik-Fallbera-
tung aus. Darüber hinaus wirbt er für 
einen mehrdimensionalen Beratungs-
ansatz in der klinischen Ethikberatung. 
Die Qualität „muss sich an den Kriteri-
en der Detailtiefe und Sorgfalt bei der 
Berücksichtigung einer mehrdimensi-
onalen Problemlage und den persön-
lichen inneren und äußeren Faktoren 
aller agierenden Personen messen 
lassen“ (Stets 2021, S. 23).

Rolle der gesundheitsbezogenen 
Sozialen Arbeit in der Ethikberatung
Ausgangspunkt der Institutionalisie-
rung von Ethikberatung im Gesund-
heitswesen bildet die vom Deutschen 
Evangelischen und Katholischen Kran-
kenhausverband Deutschland e. V. 
(1997) gemeinsam verfasste Empfeh-
lung zur Ansiedelung von Ethikkomi-
tees an Krankenhäusern. Darin ist klar 
die Einbeziehung von Vertreter*innen 
des Sozialdienstes in das interprofes-
sionell und hierarchieübergreifend ar-
beitende Gremium vorgesehen. Aber 
welchen spezifi schen Beitrag soll So-
ziale Arbeit leisten? Wie lassen sich die 
Aufgabe und auch die Zuständigkeit 
gesundheitsbezogener Sozialer Arbeit 
im Handlungsfeld Ethikberatung im 
Gesundheitswesen begründen?

Zunächst empfi ehlt es sich, die An-
zahl ausgebildeter und zertifi zierter 
Ethikberater*innen in den Blick zu 
nehmen. Zwischen 2014 und 2020 sei-

en nach Auskunft der AEM insgesamt 
1 466 Anträge auf eine Zertifi zierung 
in der Kompetenzstufe 1 (Ethikbera-
ter*in im Gesundheitswesen) gestellt 
worden. Davon gaben lediglich 165 
Personen (11,3 %) an, schwerpunkt-
mäßig im Psychosozialen Bereich zu 
arbeiten, wobei die Möglichkeit von 
Mehrfachnennungen keine eindeutige 
Zuordnung zu einem Berufsprofi l zu-
lassen. Die AEM plane nach eigener 
Auskunft für 2021 eine Umfrage, die 
weitere Ergebnisse liefern dürfte. Die 
Angaben in Tabelle 1 verdeutlichen, 
dass der medizinisch-pfl egerische Be-
reich mit insgesamt 61,5 % am stärks-
ten in der Kompetenzstufe 1 vertreten 
ist, gefolgt von den Bereichen Ethik 
und Seelsorge. Gesundheitsbezoge-
ne Soziale Arbeit als vermutlich zum 
Psychosozialen Bereich zugehörige 
Profession macht nur einen geringen 
Anteil an zertifi zierten Ethikberater*in-
nen im Gesundheitswesen aus. 

Auch in den einschlägigen Publika-
tionen zum Thema Ethikberatung fällt 
eine bemerkenswerte Zurückhaltung 
der gesundheitsbezogenen Sozialen 
Arbeit auf. Sie kommt praktisch nicht 
vor. Es wird anderen Professionen 
überlassen, Ethikberatung in ihren in-
haltlichen und formalen Dimensionen 
allein zu refl ektieren und weiterzuent-
wickeln. Steinkamp (2017) stellt sogar 
Überlegungen zur Übertragbarkeit 
der Ethik-Fallberatung aus dem klini-
schen Kontext in sozialprofessionelle 
Tätigkeitsfelder an, ohne dabei die 
Aufgabe, Zuständigkeit und Expertise 
der gesundheitsbezogenen Sozialen 
Arbeit im klinischen Kontext für Ethik-
beratung in den Blick zu nehmen. Die 

Aufgabe, Zuständigkeit und Expertise 
gesundheitsbezogener Sozialer Arbeit 
im Feld Ethikberatung im Gesund-
heitswesen lässt sich aus drei Begrün-
dungszusammenhängen herleiten, die 
verdeutlichen, dass Fachkräfte der 
Sozialen Arbeit im Gesundheitswe-
sen mit einer Ausbildung in der Kom-
petenzstufe 1 geradezu prädestiniert 
sind, eine qualifi zierte Ethikberatung 
zu leisten. Dies gilt insbesondere für 
den Bereich Palliative Care (vgl. Pete-
reit 2019, S. 245).

Berufsethischer Begründungs-
zusammenhang
Wie jede Berufsgruppe, die mit und 
für Menschen und deren Wohlerge-
hen arbeitet, bedarf auch die Sozia-
le Arbeit eines moralisch-ethischen 
Fundamentes für ihr professionelles 
Denken und Handeln. Achtung vor 
der Autonomie eines*r Jeden, Ge-
rechtigkeit und Solidarität bilden drei 
ethische Grundprinzipien, die „auch 
für die E{thik} Sozialer Arbeit Allge-
meingültigkeit beanspruchen dürfen“ 
(Lob-Hüdepohl 2017, S. 259). Diese 
Grundprinzipien bilden die Basis der 
ausdifferenzierten berufsethischen 
Prin zipien des Deutschen Berufsver-
bandes für Soziale Arbeit e. V. (DBSH), 
die auf eine lange Tradition zurückbli-
cken können: „Die Berufsethik ist das 
Herzstück der Profession der Sozialen 
Arbeit (DBSH 2014, S. 5).“ Die berufs-
ethischen Prinzipien des DBSH bieten 
der gesundheitsbezogenen Sozialen 
Arbeit nicht nur Handlungsorientie-
rung und -vergewisserung im konkre-
ten Praxisfeld, sondern liefern ihr auch 
einen beachtenswerten Diskussions-
beitrag in der fachlichen Auseinander-

Tabelle 1: berufl icher Hintergrund von Ethikberater*innen der Kompetenzstufe 1 (Quelle: AEM 2021)

Bereich Anzahl der 
Nennungen

in Prozent

Medizin 523 35,7 %

Pfl ege 378 25,8 %

Seelsorge 180 12,3 %

Psychosozialer Bereich 165 11,3 %

Ethik 263 17,9 %

Recht 17 1,2 %

Sonstiges 276 18,8 %
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setzung mit anderen Akteur*innen der 
Ethikberatung im Gesundheitswesen. 
Hierbei scheinen insbesondere dieje-
nigen Prinzipien im Gesundheitswe-
sen fruchtbar zu sein, die das (sozial-) 
professionelle Handeln konsequent 
an den individuellen Zielen, Rechten, 
Gütern und Werten der Menschen 
ausrichten, um deren Selbstbestim-
mung und Teilhabe zu ermöglichen, 
zu fördern und zu unterstützen. Zu-
dem wird zur Mitwirkung am sozialen 
Wandel aufgerufen (DBSH 2014, S. 
33 f.) Staub-Bernasconi (1995) defi -
niert Soziale Arbeit selbstbewusst als 
Menschenrechtsprofession und legte 
bereits in den 1990er-Jahren ein ent-
sprechendes Theoriekonzept vor.

Handlungstheoretischer 
Begründungszusammenhang
Innerhalb der Sozialen Arbeit als 
Handlungswissenschaft sind für die 
gesundheitsbezogene Soziale Arbeit 
Theoriekategorien von Relevanz, die 
den Gegenstand Sozialer Arbeit im 
Zusammenhang mit der Lebenslage, 
-bewältigung und -führung sowie Be-
fähigung von Menschen in Ausein-
andersetzung mit ihrer sozialen und 
natürlichen Umwelt erklären und be-

gründen (vgl. Lambers 2016, S. 222 f.). 
Neben diesen Theoriekategorien prägt 
das biopsychosoziale Konzept von 
Gesundheit, Störung, Krankheit und 
Behinderung der WHO (2001) das 
professionelle Denken und Handeln 
im Gesundheitssystem. Sommerfeld 
hat diese Strömungen aufgriffen und 
für die gesundheitsbezogene Soziale 
Arbeit mit seinem Ansatz der „Inte -
gration und Lebensführung“ ein eigen-
ständiges Theoriemodell entwor -
fen (vgl. Sommerfeld 2019, S. 28–40). 
Im Mittelpunkt steht dabei das sich 
selbst organisierende Lebensfüh-
rungssystem von Menschen, die 
als eigenständige Subjekte (biopsy-
chisch) in komplexer Wechselwirkung 
mit unterschiedlichen sozialen Syste-
men (sozial, soziokulturell) ihr Leben 
bewältigen. Eine gravierende Erkran-
kung fordert das Lebensführungsmo-
dell mehr oder weniger heraus (ebd., 
S. 35). Die mehrdimensionale Aufga-
be der gesundheitsbezogenen Sozia-
len Arbeit besteht nach diesem Modell 
darin, Menschen bei ihrer Lebensbe-
wältigung zu helfen, sie zu begleiten 
und zu fördern, sie weiterhin bei der 
Erhaltung und/oder Neuausrichtung 
ihres Lebensführungssystems zu un-
ter stützen sowie gleichzeitig das Le-
bensführungssystem zu aktivieren 
und/oder neue Potenziale zu erschlie-

ßen. Dafür steht der gesundheitsbezo-
genen Sozialen Arbeit mit dem Case 
Management, der psychosozialen Be -
ratung sowie der Netzwerkarbeit 
eine methodische Grundausstattung 
zur Verfügung (ebd., S. 37). Schütte-
Bäumner zählt zu den zentralen Me-
thoden der gesundheitsbezogenen 
Sozialen Arbeit auch das Coaching 
als Form der psychosozialen Beglei-
tung und die Projektentwicklung (vgl. 
Schütte-Bäumner 2019, S. 67–70). Wi-
dulle ergänzt den Methodenkatalog 
der Sozialen Arbeit um den zentra-
len Begriff der Gesprächsführung als 
„Querschnitts- und Universalmethode 
im Rahmen zielorientierter Problemlö-
se-, Hilfe- und Kooperationsprozesse 
der Sozialen Arbeit (Widulle 2020, S. 
16).“ Neben der klassischen Beratung 
gehören auch andere Ansätze zur so-
zialkommunikativen Gestalt methodi-
schen Handelns in der Sozialen Arbeit 
(ebd., S. 10).

Gesundheitsbezogene Soziale Ar-
beit kann aus handlungstheoretischer 
Sicht wesentlich dazu beitragen, qua-
lifi zierte Ethikberatung als mehrpers-
pektivisches und interprofessionelles 
Kommunikationsgeschehen zu ge-
stalten und weiterzuentwickeln, so-
dass bei der Bearbeitung (medizin-) 
ethischer Problemlagen alle biopsy-
chischen Aspekte in ihrer komplexen 

Die Literaturliste ist verfügbar unter:
Cwww.dvsg.org (Publikationen – 
FORUM sozalarbeit + gesundheit)
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Wechselwirkung mit sozialen und 
soziokulturellen Dimensionen Beach-
tung finden.

Handlungspraktischer 
Begründungszusammenhang
Handlungspraxis soll hier als konkre-
tes professionelles Handeln der ge-
sundheitsbezogenen Sozialen Arbeit 
verstanden werden. Das schließt auch 
das Studium der Sozialen Arbeit als 
Vorbereitung auf die Praxis ein.

Die Ausführungen zum berufsethi-
schen und handlungstheoretischen Be-
gründungszusammenhang ebnen den 
Weg für den handlungspraktischen Be-
gründungszusammenhang: „Gesund-
heitsbezogene Soziale Arbeit orien-
tiert sich an einem biopsychosozialen 
Grundverständnis von Gesundheit, 
Störung, Krankheit und Behinderung 
und an den berufsethischen Prinzipien 
des Deutschen Berufsverbandes für 
Soziale Arbeit (DBSH) und IFSW {Inter-
national Federation of Social Work}“ 
(DVSG 2015, S. 7).

Mit dem Qualifikationskonzept ge-
sundheitsbezogene Soziale Arbeit – 
QGSA hat die DVSG (2015) einen nach 
unterschiedlichen akademischen Aus-
bildungsgraden differenzierten Kom-
petenzkatalog vorgelegt. Nach dem 
QGSA zeichnen sich ausgebildete 
Fachkräfte der gesundheitsbezogenen 
Sozialen Arbeit durch ihr transdiszi-
plinäres Grundverständnis aus und 
agieren gleichberechtigt und mitbe-
stimmend neben anderen Professio-
nen im Gesundheitssystem. Fachkräf-
te der Sozialen Arbeit sind anders als 
monodisziplinär ausgebildete Fach-
kräfte in der Lage, Wissensbestände 
aus den Gesellschafts-, Human-, Na-
tur- und Rechtswissenschaften für die 
Bearbeitung individueller und mehr-
dimensionaler Fall- und Situations-
kontexte integrativ aufzugreifen und 
lösungsorientiert zu nutzen (vgl. Dett-
mers 2019, S. 22). Neben dem trans-
disziplinären Ansatz erwähnt Dett-
mers noch Navigationskompetenz im 
Gesundheitswesen als besonderes 
handlungspraktisches Merkmal der 
gesundheitsbezogenen Sozialen Ar-
beit (ebd., S. 23). Aber auch das breite 
Erfahrungswissen sowie die intra- und 

interprofessionelle Vernetzungsdichte 
der Fachkräfte der Sozialen Arbeit im 
Gesundheitswesen kennzeichnen ihre 
handlungspraktische Kompetenz.

Fachkräfte der gesundheitsbezo-
genen Sozialen Arbeit gehören nicht 
zu den rechtlich verankerten Gesund-
heitsberufen (vgl. Igl 2017). Die fehlen-
de rechtliche Verankerung als Gesund-
heitsberuf kann durchaus als Chance 
betrachtet werden: „Eine transdiszipli-
näre Soziale Arbeit ist ein horizontaler 
und vertikaler Moderator zwischen 
Theorie und Praxis, den wissenschaft-
lichen Disziplinen und der sozialen 
Welt der Arbeitsfelder Sozialer Arbeit“ 
(Müller 2008, S. 16). Müller vertritt 
daher ein vielsprachiges (polyglottes) 
Kommunikationskonzept, das Soziale 
Arbeit aufgrund ihrer vielfältigen pro-
fessionellen Kommunikationen in der 
Praxis benötige, wenn sie ihre gesell-
schaftliche Funktion der Hilfe erfüllen 
wolle (ebd., S. 11 f.).

Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit 
kann eine qualifizierte Ethikberatung 
im Gesundheitswesen leisten und 
konzeptionell weiterentwickeln
Laut Dörries (2017) sind große Quali-
tätsunterschiede der Ethik-Fallberatung 
an Krankenhäusern zu beobachten. Sie 
empfiehlt daher, deren Entscheidungs- 
und Moderationsverläufe sowie for-
male Aspekte qualitativ zu evaluieren, 
um Fortbildungsbedarfe zu identifizie-
ren und alternative Formate der Ethik-
Fallberatung zu entwickeln. Ergänzend 
ist auch die Entwicklung von Parame-
tern für die fachlich-methodische Eig-
nung von Ethikberater*innen im Ge-
sundheitswesen sinnvoll. Hier sollte 
gesundheitsbezogene Soziale Arbeit 
stärker in den Fokus der (medizin-) 
ethischen Fachöffentlichkeit rücken, 
denn sie verfügt über eine umfang-
reiche berufsethische, handlungstheo-
retische und -praktische Expertise, 
um eine qualifizierte Ethikberatung 
im Gesundheitswesen zu leisten und 
konzeptionell weiterzuentwickeln. Eine 
wesentliche Voraussetzung für die 
Wahrnehmung der unterschiedlichen 
Aufgaben als Ethikberater*in im Ge-
sundheitswesen bildet auch für Fach-
kräfte der Sozialen Arbeit die zertifi-
zierte K1-Ausbildung.

Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit 
sollte sich zur Gewährleistung einer 
ganzheitlich ausgerichteten Patient*in-
nenversorgung auch im Handlungs-
feld Ethikberatung selbstbewusst 
positionieren und fachlichen Veren-
gungs- und Verdrängungstendenzen 
kompetent entgegentreten (vgl. DVSG 
2020). Daher schließen die Ausführun-
gen mit sechs Empfeh lungen, die für 
eine gegenseitige Durch dringung der 
Ethikberatung im Gesundheitswesen 
mit der gesundheitsbezogenen Sozia-
len Arbeit plädieren:

1. Kommunikation der Zuständigkeit
und Geeignetheit der gesundheits-
bezogenen Sozialen Ar beit für das 
Handlungsfeld Ethikberatung im 
Gesundheitswesen in Theorie, Pra-
xis und Lehre

2. Wissenschaftliche Auseinanderset-
zung mit Ethikberatung im Ge-
sundheitswesen als möglicher in-
terdisziplinärer Gegenstand der 
Medizinethik und der gesundheits-
bezogenen Sozialen Arbeit

3. Herstellung eines wertschätzenden
und konstruktiven Dialogs zwi-
schen den beiden Fachgesellschaf-
ten DVSG und AEM

4. Motivation von Fachkräften der So-
zialen Arbeit zur Wahrnehmung 
von Aufgaben der Ethikberatung im 
Gesundheitswesen

5. Steigerung des Anteils von Fach-
kräften der Sozialen Arbeit an zerti-
fizierten Ethikberater*innen im Ge-
sundheitswesen der Kompetenz-
stufe 1 (B.A.-Level Soziale Arbeit), 
im Verlauf auch an der Kompetenz-
stufe 2 (M.A.-Level Soziale Arbeit) 
und Kompetenzstufe 3 (Dr.-Level)

6. Aktive und konstruktive Mitwirkung
von Fachkräften der Sozialen Ar-
beit an den verschiedenen Formen 
der Ethikberatung im Gesundheits-
wesen

n Johannes Petereit, Dipl.-Sozial- 
arbeiter/Sozialpädagoge, Team- 

leitung des Sozialdienstes im Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
(UKE), Berater für Ethik im Gesund-

heitswesen (AEM K1), Mitglied  
im Bundesvorstand der DVSG, 

6 j.petereit@uke.de 

Immer in guten Händen
in der Maternus-Klinik in Bad Oeynhausen
und der Bayerwalk-Klinik in Cham

Die Maternus-Klinik für Rehabilitation ist eine Fach-
klinik für Anschlussheilbehandlungen und Rehabili-
tationsmaßnahmen in den Indikationen:

• Orthopädie
• Verhaltensmedizinisch orientierte Rehabilitation
• Medizinisch-berufl ich orientierte Rehabilitation
• Innere Medizin/Kardiologie/Stoffwechsel-
 erkrankungen
• Neurologie

Mit moderner medizinisch-technischer Ausstattung, 
neuesten Behandlungsmethoden und einem viel-
fältigen Therapieangebot zählen wir zu den größten 
und leistungsfähigsten Reha-Kliniken in Deutsch-
land. Unser Schwerpunkt liegt in der Durchführung 
von Anschlussheilbehandlungen (AR/AHB) sowie 
der Betreuung von Patienten in stationären und 
ambulanten Rehabilitationsverfahren.

Die Bayerwald-Klinik ist eine Fachklinik für Anschluss-
heilbehandlung, Nachsorge und stationäre Rehabilita-
tionsmaßnahmen mit den Schwerpunkten:

• Onkologie
• Kardiologie
• Gastroenterologie

Die Ausstattung unseres Hauses entspricht einem 
hohen medizinischen, diagnostischen und thera-
peutischen Standard. Ein Team von erfahrenen 
Fachärzten, Pfl egekräften und Therapeuten betreut 
Sie rund um die Uhr. Auch die Aufnahme von Be-
gleitpersonen ist möglich. Die Klinik wird von allen 
Rentenversicherungsträgern, Krankenkasen und 
Berufsgenossenschaften belegt.

Cham

Bad Oeynhausen

Maternus-Klinik für Rehabilitation GmbH & Co. KG
Am Brinkkamp 16 ∙ 32545 Bad Oeynhausen
Telefon: 057 31.85-0 ∙ Fax: 057 31.85-81 03
E-Mail: info@maternus-klinik.de
www.maternus-klinik.de

Bayerwald-Klinik GmbH & Co. KG
Klinikstraße 22 ∙ 93413 Cham
Telefon: 099 71.482-0 ∙ Fax: 099 71.482-629
E-Mail: info@bayerwaldklinik.de
www.bayerwaldklinik.de


